
 

 

 

Platz- und Spielordnung 
 
 

1. Allgemeines 
 
Im Sinne eines harmonischen, sportlichen und freundschaftlichen Spielbetriebs werden alle Spieler 
und Besucher um ein rücksichtsvolles und faires Verhalten gebeten. 
 
 
2. Platzbenutzung 
 
Alle aktiven Mitglieder des Vereins sind nur mit gültigem Spielschild zur Nutzung der Tennisplätze 
berechtigt, wenn sie nicht mit Beiträgen oder Ordnungsgeldern im Rückstand sind. 
 
Die Außensaison beginnt am 1. Mai eines jeden Kalenderjahres.  
 
Es wird angestrebt, die Tennisplätze bereits vorher spielfähig zu gestalten. Der Vorstand wird die 
Mitglieder mit Aushang und auf der Vereinswebseite darüber unterrichten, ab wann welche Plätze 
bespielbar sind. Dabei wird der Vorstand auch darauf hinweisen, bis wann die Plätze ausschließlich 
mit Schuhen ohne Profilsohle benutzt werden dürfen. 
 
Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen benutzt werden, die eine für Sandplätze geeignete 
Besohlung haben. Schuhe mit Stollen- oder Rippenprofilen (Jogging-, Laufschuhe) dürfen auf den 
Plätzen nicht getragen werden. 
 
Vorstandsmitglieder, Beauftragte des Vorstandes und der Platzwart sind berechtigt, die Nutzung der 
Plätze einzuschränken und zu sperren. 
 
Die Plätze 5, 7, 9 und 10 sind Trainingsplätze. Das Vereinstraining soll ausschließlich auf diesen 
Plätzen stattfinden. Auf den Trainingsplätzen darf aber auch frei gespielt werden, vorausgesetzt es 
findet kein Training statt. Das Vereinstraining hat dort Vorrang, ein Trainingsplan hängt im 
Schaukasten. 
 
Bei Punktspielen sind die Plätze 1-4, 5-8 und 11-14 Wettkampfspielplätze. Die Termine für 
Punktspiele hängen ebenfalls im Schaukasten. Das gilt auch für Jugendpunktspiele, die häufig unter 
der Woche stattfinden. Punktspiele haben immer Vorrang. 
 
Bei Meisterschaften, Punktspielen und LK-Turnieren müssen die Plätze 9 und 10 für 
Vereinsmitglieder zum freien Spielen freigehalten werden. 
 
Für alle Mitglieder ist eine offene, sogenannte 'Montagsrunde' in der Zeit von 18 bis 20 Uhr zum 
gemeinsamen Doppelspielen eingerichtet. Dafür sind die Plätze 1-4 reserviert. Der Organisator hat 
sicher zu stellen, die Schilder 'Montagsrunde' von der Platzbelegungstafel zu entfernen, sollten 
einzelne Plätze nicht benutzt werden. Die freien Plätze können zum freien Spielen genutzt werden. 
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Für Spiele beim Fun-Team Cup und bei Forderungsspielen sind Magnetschilder für die Dauer des 
Spiels zu benutzen. 
 
Für das Matchtraining stehen bis zu 4 Plätze zur Verfügung, unterliegen aber den allgemeinen 
Regeln. 
 
 
3. Platzpflege 
 
Die Tennisplätze sind vor dem Spielen ausreichend zu wässern. Zu trockene Plätze dürfen nicht 
bespielt werden. Welche Plätze wie und wo zu bewässern sind, ist einem Bewässerungsplan zu 
entnehmen, der am Pavillon aushängt.Der Platzwart steht bei Fragen und Problemen gern zur 
Verfügung. 
 
Nach dem Spielen sind die Plätze gründlich abzuziehen. Das umfasst die gesamte Fläche des 
Platzes, inklusive der Randbereiche und Ecken, um das Wachsen von Moos und Unkraut zu 
verhindern. 
 
Alle Mitglieder sind immer angehalten, alle Linien frei sichtbar zu halten und eigenverantwortlich 
mit den vorhandenen Besen zu fegen. 
  
Mögliche Schäden an Platz und Linien sind dem Platzwart sofort zu melden, oder schriftlich in eine 
am Pavillon ausgehängte Liste einzutragen. Diese werden schnellstmöglich behoben. 
 
Bei starkem Regen dürfen die Tennisplätze grundsätzlich nicht bespielt werden. Im Zweifel 
entscheidet über die Bespielbarkeit der Platzwart oder ein Vorstandsmitglied. 
 
 
4. Platzbelegung 
 
Die Spieler können Plätze reservieren, indem sie zwei, (beim Doppelspiel vier) Namensschilder in das 
entsprechende Zeitfeld der Belegungstafel einhängen. Die Reservierung gilt für eine Stunde. Danach 
muss der Platz für die nachfolgend reservierten Spieler frei sein, sofern kein anderer Platz zur 
Verfügung steht. Falls mehr als 2 Plätze zur Verfügung stehen, müssen nachfolgende Spieler 
vorrangig dort spielen. 
 
Die Platzreservierung gilt ausschließlich für die auf der Anlage befindlichen Spieler. Nicht zulässig ist 
eine Reservierung, wenn sie 10 Minuten nach Belegungszeit nicht genutzt wird. Infolge kann der 
Platz durch andere Spieler belegt werden. 
 
Nach Spielende sind die Namensschilder von der Belegungstafel zu entfernen und wieder 
alphabetisch einzusortieren.  
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5. Gastspieler 
 
Gäste der Vereinsmitglieder sind auf der Anlage herzlich willkommen. Sie können am Spielbetrieb 
teilnehmen, wenn die Belegung dies zulässt. Gäste müssen vorrangig die Plätze 6 und 8, sowie 13 
und 14 benutzen. 
 
Gäste sind ohne Voranmeldung nur mit einem Vereinsmitglied spielberechtigt. Wollen Gäste mit 
Gästen spielen, ist eine namentliche Anmeldung erforderlich. Gäste dürfen mit Gästen ausschliesslich 
auf den Plätzen 13 und 14 spielen und müssen bei voller Auslastung der Plätze jederzeit den Platz für 
Mitglieder freigeben. Ausnahmen müssen vom Vorstand genehmigt werden. 
 
 
Eine Gast darf während einer Saison maximal 5 Mal mit einem Mitglied spielen. Gast mit Gast darf 
lediglich 3 Mal während einer Saison spielen (Dazu wird bei der Gast-Anmeldung eine namentliche 
Liste geführt). 
 
Die Gastspielgebühr beträgt 10€ je Gast und Tag. 
 
Weitere Regelungen stehen unter der Beitragsordnung §7, sowie in der Jugendförderung. Diese 
besagt, befreundete Jugendliche (unter 18J) dürfen zu kostenlosem Matchtraining eingeladen 
werden, bis maximal 5 Mal in einer Saison. 
 
 
6. Ordnungsmaßnahmen 
 
Bei Verstößen gegen diese Platz- und Spielordnung kann jedes Vorstandsmitglied ein Ordnungsgeld 
bis zu 50€ erheben. 
 
Nicht berechtigte Spieler zahlen ein Ordnungsgeld von 50€ und sind namentlich zu erfassen. 
 
 
 
 
 
Der Vorstand 
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